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ganz einig ist. Diese Frauenkurse wurden im Jahre 1878,
dank den Bemiihungen des Historikers Bestuschew-Riumin
und einiger anderer aufgekldarter Manner erdffnet. Aus kleinen
und bescheidenen Anfingen hat sich ein staltliches Unter-
nehmen entwickelt. Die Liegenschaften, die Lehrsammlungen
und die Kapitalien der »Gesellschaft zur Unterstiilzung der
hoheren Frauenkurse« in Petersburg iibersteigen den Ge-
samtwert von zwei Millionen Rubel, die ausschliesslich den
Beitrigen von Privatleuten entstammen. Von Seiten der Re-
gicrung =und der Stadtkommune geniesst das Unternehmen
einen Zuschuss von nur 6000 Rubel. Im Frithjahr 1903 ab-
solvierten 181 Frauen die Austalt, die sich in eine historisch-
philologische, eine mathematische und eine physiko-chemische
Fakultat gliedert. Im ganzen haben 2217 Frauen die hoheren
Frauenkurse seit ihrem Bestehen absolviert. Aus dieser
Zahl haben 53 viele Abhandlungen wissenschaftlichen Inhalls
publiziert, eine hat ein Lehrhuch der Differential- und Inte-
gralrechnung geschrieben, das mehrere Auflagen erlebt hat.
Fast die Hilfte aller Abiturientinnen sind auf pidagogischem
Gebiete titig; ungefihr drei Viertel sind verheiratet, wodurch
aufs gritndlichste jenes volkstiimliche Vorurteil widerlegt wird,
dass die hohere Frauenbildung dem Prinzipe der Familie zu-
widerlaufe; 36 setzen ihre Studien an Universititen fort oder
arbeiten in Observalorien uwnd Laboratorien, 86 haben sich
dem #rztlichen Berule gewidmet, aber nar 41 der Landwirt-
schaft, obgleich gerade dicser Zweig des Erwerbslebens in
Russland einer der zuginglichsten ist und der Frauennatur
besser als mancher andere zusagt.

Aehnliche héhere Frauenkarse, die ihr Dasein der Privat-
initiative verdanken, beslehen in Moskau, Kiew, Kasan und
Gharkow. Ausserdem wird an den Regierungsanstalien den
Fraven, die sich der Medizin oder dem Lehrfache widmen
wollen, Gelegenheit gegeben, sich auszubilden. Beriicksichtigt
man ferner dic. grosse Anzall von Russinnen, die nament-
lich die Horsile der schweizerischen Universititen fiillen, so
muss der unparteiische Beobachter diesem michtigen idealen
Zuge der russischen Frauenseele Bewunderung zollen.

,Die Frau gehort ins Hausl!

Wir finden im »Anzeiger von Uster« folgende Notiz:

Uster. Der von der »Union fir Frauenbestrebungen in Ziirich« auf
letzten Sonntag im hiesigen Sekundarschulhause veranstaltete dffentliche
Vortrag des I'raulein K. Honegger aus Zirich tber Frauenstimmrecht
war von ca. 30 Zuhorerinnen besucht, Die Vortragende postulierte fiir
ein Mal die Einfihrung des Frauenstimmrechtes auf dem Gebiele von
Kirche, Schule und Armenwesen.

Die Frauen Dr. Ritter und Senn- Weilenmann nahmen gegen das
Frauenstimmrecht Stellung und betonten mit Nachdruck, dass die Frau
ins Haus gehore, wo sie in der Erziehung der Kinder eine schone und
heilige Aufgabe erfiille; die Frau kénne auch heute schon auf dem Ge-
biete der Schule und des Armenwesens mit Erfolg wirken und finde
hiebei bei allen rechten Minunern, wie bei den Behorden Verstindnis
und Unterstitzung. ’

»Allen rechten Mannern« werden die besonnenen Worte
der Frauen Ritter und. Senn gefallen.

Unmittelbar nach der vorstehenden Notiz aber lesen wir
im »Anzeiger von Uster« folgendes »Eingesandte«:

Der Frauenverein Kirchuster hat sich die schéne Aufgabe gestellt,
einen Kochlurs zu veranstalten und wird letzterer von einer erfahrenen
und sich in verschiedenen Bezirken als sehr tiichtig erwiesenen Kurs-
leiterin, Friulein Schellenber, ¢ von Russikon, erteilt.

An der Sitzung des Frauenvereins Kirchuster, an wel-
cher dieser Kurs beschlossen wurde, haben wohl die Frauen
Dr. Ritter und Senn-Weilenmann nicht teilgenommen, sonst
wiirden sie sicherlich gegen die Anstellung einer Wander-
lehrerin protesticrt und mit Nachdruck betont haben, »dass
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Die ganze Hohlheit der Phrase von der Frau, die ins
Haus .gehort — wie viele, die sie im Muande fithren, rennen
‘mit Wonne in jedes Kaffeckrinzehen und zu jedem Gesell-
schaflsabend, zu dem sie cingeladen werden! — und die
Inkonsequenz, die sich so viele derer zu Schulden kommen
lassen, welche dic Frau ins Haus bannen, hat vor elf Jahren
Fraaw Dr. juris Lmilie Kempin-Spyri im »Frauenrechte, das
damals als Beilage zur »Ziiricher Post« erschien, in cinem
prichligen Aufsatz dargetan. Wenn wir diesen heute repro-
duzieren, so geschieht es nicht nur, weil uns die Frauen
Rilter und Senn in Uster dazu anregen, sondern auch aus
dem Wunsch heraus, das Andenken an eine vom Schicksal

zuhalten.  Dr. Emilic Kempin schrieh 1893 iiber ,Die Frau
im Offentlichen Leben: k

Allgemein bekannt ist, dass die Frauen in den Vereinigten
Staaten von Amerika eine ganz andere, viel bessere Stellung
einnehmen als die Frauen der curopiischen Nationen. Man
hat diese Tatsache vielfach den jugendlichen Spriingen der
Columbia zuschreiben und sie darum als zur Vergleichung
mil unseren Zustdnden ganz ungeeignet bezeichnen wollen.
Nichts ist verkehrter als solche Argumentation. Die heatige
Stellung der Frauen in Amerika ist das Resullat langer
Kample gegen das Monopol der Mdnner ecinerseits und der
unermiidlichen Avbeit und Energie der Frauen anderseits.
Die I'rauen der amerikanischen Union, welche heuate in allen
Offentlichen Angelegenheiten mitreden und mittaten, haben
gearbeitet, nicht nur nach aussen, auch an sich selbst. Und
dadarch haben sie es zuwege gebracht, dass alle Gebiete
menschlichen Schaffens heute direkt oder indirekt von ihnen
beeinflusst werden. Nur dadurch haben sie es erreichf, dass
sic von den Mannern als Mitarbeiterinen nicht nur geduldet,
sondern gesucht und anerkannt werden. Sie
Mannern tber Fragen des offentlichen Wohls, sie griinden
mit ihnen Sclinlen, Spitiler, Middchenherbergen, Auskunfts-
bureaux, Rechlsschulzvereine, sie bringen alle offentlichen
Ifragen zur Besprechung, sie suchen die
verwaltungen durch private Aunsirengungen zu verbessern,
sie reinigen die Slrassen, sie verbessern die Geselze, sie
sprechen in der Schulverwaltung mit, sie machen Stimmung
fir alles und jedes in Wort und Schrilt. Konstatierlermassen
hat diese rast- und selbstlose Tiligkeit der Frauen auf Politik,
Rechisprechung, Schule, Handel und Gewerbe den wohl—
tatigsten Binfluss ausgeiibt. Die Ménner selbst anerkennen
es dankbar, dass ilir ganzes Gebahren, ihr Handel und
Wandel duarch die Mitarbeit der Frauen von vielen Schlacken
gereinigt worden und immer mehr veredelt wird.

Auch bei uns, in der kleinen Schwesterreplublik, wire
‘em solcher Veredlungsprozess wolil angebracht. Das Partei-
igetriebe, das Cliquenwesen, das gegenseitige Vertuschen, das
!freandschaltliche Totschweigen ist unter unserer Minnerwelt
lausserordentlich ausgeartet. Wenige unter ihnen haben den
'Mut, Uebelstinde unseres offentlichen Lebens offen zu riigen ;
die meisten fiirchlen, unpopuldr zu werden oder den Anhang,
der sie auf den gewiinschten Sessel erhebt, zu verletzen.
Auch die ausserhalb der Politik stehenden haben ihre Gotzen,
denen sie Ueberzeugung, .Mannesmut und Landeswohlfahrt
zum Opfer bringen. So kommt es, dass das Volk nicht als
eine starke Einheit sich selbst regiert, sondern von einer
Unzahl kleiner Koterieen regiert wird. .
E' Unter solchen Umstinden tut die Mitbetdtigung der
{Frauen im offentlichen Leben - not. Wir brauchen ihren
i)SILUlChEI'Pn reinigenden Einfluss allerorts; denn sie jagen
inicht nach Aemlexn, sie dirsten mnicht nach politischem
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Rubm, sie lassen sich- von den Kumpanen im Wirlshaus
nicht beschwatzen; die Frauen urleilen und handeln noch
s0, wie BRecht und Moral ihrem Gewissen vorschreiben, und
scheuen sich nicht, gegebenen Falls auch Eiterbeulen des
sozialen Korpers anzufassen.

Mochte doch die jetzige Generation es mnoch erleben,
dass durch die gemeinsame Arbeit von Mann und Frau,
durch die gliickliche und notwendige Vereinigung der ménn-
lichen und weiblichen Krille und Anlagen wie im Familien-
leben so auch im Staalshaushalt die Friichtie gezeitigt werden,
welche wir za unserem Volksgliick bediirfen. Dies zu cr-
reichen, liegt in der Hand der Frauen selhst.  Man will elwa
gegen eine grossere Beteiligung der Frauen an offentlichen
Angelegenheiten ins Feld fihren, dic rau gehore ins Haus,
dort sei ihr Beruf. sie konne unter keinen Umstdnden ihrer
Familie die Stunden entziehen, welehe sie bei allfalliger Mil-
arbeit in ausserhduslicher Beschiltigung aulwenden misste.
Allein dieser Kinwand ist heule glinzend widerlegt.

Die mit Hiilfe von Bundessubsidien geferligte Statistik
der schweizerischen Frauenvereine in der Schweiz hat er-
geben, dass unsere Frauen Jdngst in ungeahnter Weise
ausser dem Hause titig waren und noch sind.

Bs ist unangebracht, fernerhin den studicrenden und’,
crwerbenden Frauen immer und immer wicder das Muster |
unserer guten Schweizer Hausfrauen, die sich niemals ausser |
die engsle Sphire ihves Hauses wagen sollen, zur Nach-
ahmung vorzuhalten; haben doch —diese Muslerhaustrauen
lingst in 8416 (!) Vereinen philanthropischer Natur awsser
dem. Hause gearbeilet. Recliiet “man
Vercin nur vier Silzungen jihrlich, an denen sich 20 Mit-
glieder beteiligt haben und die Dauer jeder Sitzung aul bloss
drei Stunden, ferner pro Verein jihrlich nur sechs Vor-
standssitzungen mit je drei anwesenden Vorslandsmilgliedern
und dreistindiger Dawner und endlich pro Verein und Jahr

nur_zwei Kommissionssitzangen mit zwei anwesenden  Mil-

gliedern und zweistiindiger Dauer, so ergibt sich, dass die
gemeinniitzige Tiligkeit der Frauen in der Schweiz, also die
Taligkeit der Frauen ausser dem Hause — in der Schweiz
allein — gleich ist 103,163 zehnstiindigen Arbeitstagen ! Oder,
es konnten jahrlich 300 Schweizermidchen von morgens 7
bis abends 7 Ulr berufsmissig studieren, wenn sie die Zeit
aufwenden wollten, welche die Hausfrauen unserer 8 Millionen
slarken Bevolkerung jelzt schon in ausserhituslicher Titigkeit
verbringen.  Bedenkt man aber, dass die Arbeit dieser 3416
Frauenvereine von Halbheit nicht freizusprechen ist, dass
alles, was da geleistet wird, viel erspriesslicher im Verein
mit den Méannern unternommen wiirde; dass alle diese Wohl-
tiatigkeit und Gemeinniitzigkeit besser zeniralisiert wiirde,
dass sie iiberhaupt viel besser in den Gemeinde- und Staats-
organismus, wenn nicht eingegliedert, so doch in efwelchen
organischen Zusammenhang gebracht wiirde, so will es uns
hediinken, unsere Frauen hitlen Zeit genug, sich der 6ffent-
lichen Angelegenheiten anzunehmen und zwar ohne dass der
Wohlfahrt des Hauses dadurch Abbruch gelan wiirde.

Vor allem aber miissen die Frauen ihre cigenen Ange-
legenheiten in die Hand mehmen und zwar zunichst die
Schulsachen. Die Auffassung, dass ganze Médchenschulen
ausschliesslich unter der Kontrolle von Midnnern stehen, ist
allzu naiv, um einer Widerlegung wert zu sein.. Sobald die
Frauen nur ernstlich wollen, wird man ihnen die Konzession
machen miissen, dass neben den Herren Schulpflegern einige.
Schulpllegerinnen sitzen. Mit den paar Arbeitsvorsteherinnen
und den vereinzellen Damen in der einen oder andern Auf-
sichtskommission ist es nicht getan. Es gibt Schulfragen, die
nie vor ein Arbeitsschulkomitee und nie vor die Aufsichls-

Darchschnitt pro-|

kommission kommen und die von Minnern allein nicht
richtig geldst werden konnen. :

Ferner brauchen wir Frauen in die Armenpflege; aber
anch da geniigt es keineswegs, die Frauen bloss zu Armen-
besuchen zu delegieren, ihr gemeinniilziges Wirken soll sich
mit dem der Mdnner in der ganzen Verwaltung vereinigen.

Aber nicht nur das. Die Zeit muss auch kommen, wo
Frauen in Justizpflege (dtig sind. Vor allem in Vormund-

schalls- und Ehesachen. lis ist ecine Anomalie, dass die
Verhiltnisse von Witwen, Waisen und Ehefrauen aus-
schliesslich von Minnern beurleilt werden. Viel Unrecht

geschieht den Frauen, weil die minnlichen Richter nicht in
der Lage sind, die Frauenverhilinisse richlig zu beurteilen.
Mehr und mehr gelangt der Gedanke zum Durchbruach, dass -
die Verhiiltnisse der LEinzelnen von Leuten des gleichen
Standes und Gewerbes, also des gleichen Gesichtskreises he-
urleitt werden sollen.  Nun denn es wird stetsfort be-
hauptel. Charakteranlagen und Temperament der Frauen
seien so ganz verschieden von denen der Ménuner, die Frauen
seien so ganz hesondere Geschople, ist es denn nicht billig,
dass die Verhillnisse dieser hesonders gearteten, besonders
veranlaglen der Beurteilung von Personen der gleichen Art
und gleichen Eigentiimlichkeit unterstellt werden? Und
wire e¢s denn etwas so Ungeheuerliches, wenn [amilien-
rechiliche Streitfragen zuerst vor ein Forum von Minnern
und Frauen kidmen und das Gericht auf Grund der Antrige
und Gutachten dieses gemischten Kollegiums enlischiede?

Echo der Zeitschriften.

s, Die Frau‘. (Januar 1904.) In einem Aufsatz: ,,Die Frauenbe-
wegung und das Recht auf die Mutterschaft” warnt Helene Lange davor,
Theorien aufzustellen, wie sie in Ruth Brés Broschiire formuliert sind, und
die denen der freien Liebe verzweifell iihnlich sehen, denn dadurch wurde
die ganze Frauenbewegung aufs fussersie diskreditiert. Wenn Ruath Bré
glaupt, mit dem »Recht aul die Mutterschafl« alle moralischen und-socialen
Schiden unserer Zeit heilen zu kénnen, so beweist das nur, wie wenig
tief sie noch in die grossen socialethischen Probleme eingedrungen ist,
die sicher nicht von e/nem Punkte aus gel6st werden kénnen. Man kénnte
also ihre Broschiire mit Stillschweigen tibergehen, wenn sie nicht eine
ganze Richtung reprisentierte, die sich immer wieder an die Frauenbe-
wegung herandringen méchte und die diese entschieden zurtickweisen
muss. Die Frauen dieser Richtung erheben ganz besonderen Anspruch
darauf, die wahren Vertreterinnen der miitterlichen Instinkte zu sein, ein
besonders entwickeltes Muttergefiihl zu besitzen. Mit welchem Recht ?
Denkt die »freie Frau« an die Zukunft ihres Kindes, hat sie sein Wohl

“im Auge, wenn sie, deren Ehe nur dauerl, »so lange es ihrem Bediirfnis

entspricht«, ihm die Moglichkeit entzieht, in der Familie aufzuwachsen,
unter der Leituug von Vater und Mutter sich heranzubilden? Die rechte
Mutlerliebe denkt einzig an das Gliick ihres Kindes, seine Zukunft will sie
sichern, nicht die eigene. Und der Frauenbewegung darf nur eines mass-
gebend sein: das Glick der kommenden Generation. — -Dr. Ernst Gold-
mann eroriert die Frage: ,,Darf ein Ehemann die Briefe seiner I'rau
dffnen 2 vom juristischen Standpunkt aus. Das Gesetz sieht nur fir das
vorsdtzliche und unbefugte Offnen eines Briefes Strafe vor. Es gibt also
Fille, wo das Eroffnen eines Briefes, der an eine dritte Person adressiert
ist, erlaubt ist, dazu gehéren die Fille, wo die staatlichen Organe zur
Verlelzung des Briefgeheimnisses legitimiert sind, oder wo der Betreffende
nur als Stellvertreter des Adressaten handelt, oder wo ihm durch die
Erziehungsgewalt, die ihm gegeben ist, das Recht zur Briefkontrolle zu-
kommt. Dass dem Ehemann ein solches Erziehungsrecht gegeniiber seiner
Frau nicht zusteht, geben auch die Juristen zu, die ihm gleichwohl die
Befugnis zuerkennen, die Briefe seiner Frau zu 6ffuen und zu lesen. Sie
griinden dieses Recht auf das »vom Gesetz gewollte Uebergewicht des
Mannes in der Ehe.«  Aber kein Paragraph des biirgerlichen (resetzbuches
schiitzt diese Ansicht, und jedenfalls kénnte ein solches Recht, auch wenn
es sich aus einem Paragraphen heraus konstalieren liesse, nur ein ge-
genseitiges sein, wonach dann also auch die Frau die Briefe des Mannes
offnen diirfte. Es sprechen aber sehr wichtige Erwigungen dagegen,
den Ehegatten dieses Recht einzuriumen, ganz besonders die Riicksicht
auf die dritte Person, die den Brief geschrieben. — Es steht also von
Geselzes wegen dem Ehemanne kein Recht zu, die Briefe seiner Frau zn
offnen, und wie in Deutschland, verhilt es sich in den meisten anderen
Staaten. Nur das spanische Geselz ermichligt den Ehemann ausdriicklich
zur Briefoffnung. In Frankreich gibt es kein Strafgeseiz gegen die Ver-



	"Die Frau gehört ins Haus !"

